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A Allgemeine Begründung 

1. Planungsanlass und Vorhabensbeschreibung 

Herr Heinrich Frhr. von Pölnitz, Hundshaupten, hat als Vorhabensträger die Einleitung 

eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 

Grünordnungsplan für die Errichtung von Freizeitanlagen im Ortsteil Geschwand bean-

tragt. Auf den städtebaulichen Entwurf zum Vorhabens- und Erschließungsplan im An-

hang wird hingewiesen.  

 

Herr Heinrich Frhr. von Pölnitz ist Eigentümer bezüglich der für das Vorhaben erforder-

lichen Grundstücke und ist finanziell in der Lage, das Vorhaben und die Erschlie-

ßungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. 

 

Das Vorhaben sieht die Errichtung eines Zeltplatzes mit Ferienhütten und Wohnmobil-

stellplatz südlich von Geschwand vor. Neben den genannten Einrichtungen ist ein Res-

taurant mit Biergarten und Kiosk, Sanitär- und Versorgungsgebäude sowie ein Spiel-

feld mit Feuerstellen und ein Bereich mit Baum- bzw. Hängezelten vorgesehen.  

 

Die Gemeinde Obertrubach hat besondere Funktionen im Bereich der Erholung und 

möchte diese Funktionen ausbauen und dauerhaft sichern. Hierfür ist die ständige Er-

weiterung und Ergänzung des Angebots an Erholungseinrichtungen erforderlich. Die 

geplante Anlage bei Geschwand kann die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Ober-

trubach wirksam unterstützen. 

 

Der Gemeinderat von Obertrubach hat deshalb beschlossen, das Verfahren zur Ände-

rung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans und zur Aufstellung eines vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan zur Ausweisung eines Sonderge-

bietes Erholung (gem. § 10 BauNVO mit Zweckbestimmung „Zeltplatz / Ferienhütten / 

Wohnmobilstellplatz“ einzuleiten. 

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Geschwand in der Gemeinde Obertrubach südlich des 

Gewerbegebietes „Anger“. Es hat eine Fläche von ca. 2,2 ha. Der Geltungsbereich um-

fasst folgende Flurstücke: 213/44, 253/2 sowie 254, alle Gemarkung Geschwand. 

 

 

Örtliche Gegebenheiten 

 

Der Geltungsbereich liegt auf der Hochfläche der Fränkischen Alb an einem leicht nach 

Süden geneigten Hang, innerhalb der westlichen Teilfläche sind auch stärker geneigte 

Bereiche und kleinere Felsen vorhanden. Der Untergrund besteht aus den durchlässi-

gen Gesteinen des Malm. 

 

Die östliche Teilfläche ist im Norden teilweise als Lagerfläche genutzt, im südlichen Be-

reich handelt es sich um eine mäßig artenreiche Wiese. Der westliche Teil ist bewaldet. 

Mit Ausnahme des Waldes sind keine besonders naturnahen Teilflächen vorhanden, 

auch kartierte Biotope liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches.  
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Im Osten befindet sich die Gemeindeverbindungsstraße von Geschwand nach Hunds-

dorf. Entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereichs und der Gemeindeverbin-

dungsstraße verläuft ein 20 kV-Kabel. 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Bayerische 

Bauordnung (BayBO) in der zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung. Gemäß § 2 

BauGB ist für das Vorhaben eine Umweltprüfung durchzuführen. Der dafür erforderli-

che Umweltbericht (§ 2a Abs. 2) ist Bestandteil dieser Begründung (vgl. Teil B). 

 

Das Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünord-

nungsplänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch 

(BauGB) regelt vor allem in § 1a und §9 Abs. 1 Nrn. 11, 15, 20 und 25 Fragen, die den 

GOP betreffen. 

 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes 

werden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in 

der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt. 

 

 

Regionalplan  

 

Die Gemeinde Obertrubach ist im Regionalplan der Region Oberfranken-West Teil des 

ländlichen Teilraums, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 

Weiterhin soll in den Fremdenverkehrsregionen wie der Fränkischen Schweiz die 

Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.  

 

Nach Regionalplankarte 3 "Landschaft und Erholung" liegt das geplante Vorhaben im 

landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nr. 50 "Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner 

Forst". Hier kommt, nach Grundsatz B I 1.5.1, den Belangen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu. Die Auswirkungen auf das landschaftli-

che Vorbehaltsgebiet durch das Plangebiet sind jedoch gering, es wurden entspre-

chende Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. 

 

Das Vorhaben kann deshalb die Ziele des Regionalplans wirksam unterstützen. 

 
 
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan und Landschaftsplan ist der Geltungsbereich teils 

als gewerbliche Baufläche, teils als Fläche für die Landwirtschaft bzw. Fläche für den 

Wald dargestellt.  

 

Der Flächennutzungsplan und Landschaftsplan wird deshalb im Parallelverfahren gem. 

§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB geändert.  

 

 



Gemeinde Obertrubach, Lkr. Forchheim 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Anger II“ 

 

 

 

3 

Schutzgebiete 

 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz – Veldensteiner 

Forst“. Im Rahmen der Planung wurden deshalb mehrere grünordnerische Maßnah-

men vorgesehen, die die Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet und den 

Schutzzweck minimieren. Die Befreiung von der LSG-Verordnung wurde in Aussicht 

gestellt. 

 

 

Bebauungsplan „Anger“ 

 

Für den nördlichen Teil des Geltungsbereiches liegt bereits ein rechtskräftiger Bebau-

ungsplan „Anger“ aus dem Jahr 1999 vor. Dieser setzt ein eingeschränktes Gewerbe-

gebiet gemäß § 8 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,3 fest. Eingeschränkt 

sind die flächenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungspegel, als Immission-

sort ist das nordöstlich im gleichnamigen Bebauungsplan festgesetzte Allgemeine 

Wohngebiet relevant. Die festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel liegen 

bei 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts.  

4. Art und Maß der baulichen Nutzung, örtliche Bauvorschriften 

Die eigentliche Baufläche innerhalb des Geltungsbereiches umfasst den östlichen Teil 

mit dem Sondergebiet SO 1 bis SO 3 sowie den hier festgesetzten privaten Verkehrs-

flächen. Das Sondergebiet Erholung ist mit der Zweckbestimmung Zeltplatz, Ferienhüt-

ten und Wohnmobilstellplatz festgesetzt.  

 

Die Baufläche wird in 3 Teilbereiche gegliedert:  

 

Im SO 1 sind zulässig: 

  - Restaurant mit Biergarten und Kiosk 

  - Sanitär-, Versorgungsgebäude 

  - Büro/ Verwaltung 

  - Betriebsleiterwohnung 

  - Pkw- und Wohnmobilstellplätze, Carport 

- Entsorgungsstation für Schmutz- und Grauwasser von Wohnmobilen und -wägen 

- Spiel- und Sportgeräte 

- Waldschuppen 

 

Im SO 2 sind zulässig: 

  - Ferienhütten 

  - Tipis, Schlaffässer etc. 

  - Sanitär-, Sauna- und Wellnessgebäude 

  - Zeltplatz (ggf. befestigte Zeltstellplätze) 

  - Feuerstelle 

  - Spielfeld  

  - Spiel- und Sportgeräte 

 

Im SO 3 sind zulässig: 

- Zeltplatz (ggf. befestigte Zeltstellplätze) 

 

Weitere untergeordnete Nebenanlagen, die der Zweckbestimmung dienen, sind in den 

jeweiligen Teilgebieten grundsätzlich zulässig. 
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Als Maß der baulichen Nutzung wird im SO 1 eine Grundflächenzahl von 0,6 festge-

setzt. Diese liegt unter der Obergrenze der BauNVO von 0,8 und stellt sicher, dass die 

Bebauung auf das für das Vorhaben notwendige Maß begrenzt wird. Die Grundflä-

chenzahl im SO 2 liegt mit 0,4 nochmals deutlich darunter. Im SO 3 sind keine ortsfes-

ten baulichen Anlagen zulässig. Lediglich Wege und eine teilweise Befestigung von 

Zeltplätzen. Damit wird ebenfalls die Versiegelung und Befestigung auf ein notwendi-

ges Maß begrenzt.  

 

Die erforderlichen Flächen für die Errichtung von Gebäuden sind durch Baugrenzen 

abgegrenzt. Hier ist nur die Errichtung der genannten, der Zweckbestimmung des 

Sondergebietes dienenden Anlagen zulässig. Für die Hauptgebäude im SO 1 sind ma-

ximal 2 Vollgeschosse zulässig, im SO 2 ist maximal 1 Vollgeschoß zulässig. Damit 

soll sichergestellt werden, dass hier ausschließlich kleinere Ferienhütten oder Schlaf-

fässer o.ä. errichtet werden können. Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes ist 

die Festsetzung der maximalen Höhe der baulichen Anlagen im SO 1 und SO 2 (Ge-

bäudehöhe, Wandhöhe) erforderlich.  

 

Flächen für Pkw- und Wohnmobil-Stellplätzen sind im Bebauungsplan lagemäßig fi-

xiert, die mögliche Anordnung ist ergänzend als Hinweis dargestellt. 

5. Erschließung 

Die Erschließung erfolgt von der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Geschwand 

und Hundsdorf aus. Hier besteht bereits eine Zufahrt zu der als Lagerplatz genutzten 

Teilfläche. Die geplante Zufahrt zum Sondergebiet wurde allerdings etwas nach Nor-

den verschoben, um die spitzwinklige Einmündung zu verbessern und mit der gegen-

über liegenden Straße nach Hundsdorf einen Knotenpunkt auf gleicher Höhe auszubil-

den. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Minderung des Verkehrslärms wird 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Gemeindeverbindungsstraße entlang des 

Plangebiets auf 60 km/h beschränkt.  

 

Die Binnenerschließung ist durch private Verkehrsflächen vorgesehen, diese erschlie-

ßen nur das Sondergebiet 1. Zu den Sondergebieten 2 und 3 sollen nur untergeordne-

te, überwiegend für Fußgänger nutzbare schmale Wege vorgesehen werden. Der 

Sammelplatz für die Müllbehälter ist westlich des Sanitärgebäudes vorgesehen (s. 

Vorhaben- und Erschließungsplan). Die private Verkehrsfläche ermöglicht das Wenden 

eines dreiachsigen Müllfahrzeugs in Form eines Wendehammer nach RASt 06 für 

Fahrzeuge bis 10m (dreiachsiges Müllfahrzeug). Alternativ ist aus Sicht der Gemeinde 

aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens der Gemeindeverbindungsstraße auch 

ein kurzes Halten des Müllfahrzeugs auf der Gemeindeverbindungsstraße möglich.  

 

Die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser und Abwasser sowie 

Kommunikation sind durch Anschluss an das vorhandene Netz zu schaffen. Im Bereich 

der Zufahrt ist eine Fläche für Versorgungsanlagen für eine Trafostation festgesetzt. 

 

Das über die unversiegelten Freiflächen anfallende unverschmutzte Oberflächenwas-

ser ist vor Ort zu versickern. Auf Grund der Lage im Karst kann es für Fahr-, Stell-, und 

Parkflächen notwendig werden, diese wasserundurchlässig zu gestalten. In Folge des 

Verschmutzungsgrades kann daher eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers 

erforderlich und/oder Abführung mit dem Schmutzwasser nötig werden. Eine wasser-

rechtliche Erlaubnis für die Niederschlagswasserbeseitigung ist erforderlich. 
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Die Kläranlage des kommunalen Zweckverbandes Abwasserbeseitigung im Trubachtal 

nördlich von Egloffstein ist für klassische Abwässer ausreichend dimensioniert. Die 

Behandlung von Chemietoiletten-Inhalten ist grundsätzlich erst ab einer Mindestaus-

baugröße der aufnehmenden Kläranlage von 10.000 EW vorgesehen. Der Ausbau der 

Kläranlage des kommunalen Zweckverbandes Abwasserbeseitigung im Trubachtal 

nördlich von Egloffstein auf einen Ausbauzustand über 10.000 Einwohnern ist bis 

2024/2025 vorgesehen, so dass voraussichtlich mit Inbetriebnahme des Campingplat-

zes bzw. Wohnmobilstellplatzes eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung sicherge-

stellt ist. Falls dies zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht der Fall sein sollte, sind 

ggf. im Rahmen der Baugenehmigung Maßnahmen festzulegen, um, um nachteilige 

Auswirkungen durch die Einleitung der Chemietoiletteninhalte auf das Gewässer der 

Trubach und deren Lebensgemeinschaften zu minimieren. 

6. Immissionsschutz 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan (IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bericht 23.13675-b02, vom 21.07.2023) 

wurden die auf das Plangebiet einwirkenden sowie die davon ausgehenden Geräusche 

untersucht. Die schalltechnische Untersuchung ist Teil der Begründung und befindet 

sich im Anhang. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:  

 

Bezüglich der auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche kann festgestellt werden, 

dass der Orientierungswert für den Verkehrslärm nach DIN 18005 von 55 dB(A) zur 

Tagzeit im gesamten Gebiet eingehalten wird.  

Der Orientierungswert von 45 dB(A) nachts wird im überwiegenden Teil des Geländes 

eingehalten und nur im östlichen Bereich des Hüttenplatz, außerhalb der Baugrenze, 

um bis zu 1 dB überschritten, der Grenzwert von 49 dB(A) gem. 16.BImSchV wird ein-

gehalten. 

 

Aufgrund der Einhaltung des Orientierungswertes der DIN 18005 und der niedrigen 

Frequentierung der Gemeindeverbindungsstraße (2 Fahrzeuge pro Stunde zur Nacht-

zeit) kann davon ausgegangen werden, dass im Plangebiet noch gesunde Wohnver-

hältnisse gegeben sind. Am Gebäude für die Betriebsleiterwohnung treten nachts Be-

urteilungspegel vn bis u 46 dB(A) an der zu Straße ausgerichteten Fassade auf. Bei 

Berücksichtigung der Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außen-

bauteilen nach DIN 4109 ist eine ausreichende Schalldämmung zum Schutz vor Ver-

kehrslärm sichergestellt.  

 

Die im Plangebiet zu erwartenden gewerblichen Geräusche, die gem. dem Bebau-

ungsplan „Anger“ planungsrechtlich möglich sind, halten zur Tag- und Nachtzeit 

durchwegs und zur Nachtzeit die Orientierungswerte nach DIN 18005 für Allgemeine 

Wohngebiete ein. Einzig an der Nordfassade der Betriebsleiterwohnung ist eine Über-

schreitung um 2dB zur Nachtzeit zu erwarten. Daher wird im Bebauungsplan festge-

setzt, dass an der Nordfassade des Verwaltungsgebäudes (inkl. Betriebsleiterwoh-

nung) keine öffenbaren Fenster für im Sinne der DIN 4109:2018 zur Nachtzeit schutz-

bedürftige Räume verbaut werden dürfen; sofern nicht auf Fenster im Sinne der DIN 

4109:2018 nachts schutzbedürftiger Räume verzichtet werden kann, sind diese nicht 

öffenbar mit Festverglasungen bzw. mit nur zu Reinigungszwecken öffenbaren Fens-

tern auszuführen; die Belüftung der Räume ist dann gemäß den Regeln der Landes-

bauordnung sicherzustellen, sofern die Belüftung des Raumes nicht über Fenster an 

anders orientierten Fassaden erfolgen kann.  
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Um die Orientierungswerte für die Wohnmobil-Stellplätze sicher einhalten zu können, 

wurden Flächen für Wohnmobil-Stellplätze im Bebauungsplan mit einem größeren Ab-

stand m zum nördlich angrenzenden Gewerbe (ca. 30m Abstand) festgesetzt. Wohn-

mobil-Stellplätze sind ausschließlich in diesen gekennzeichneten Flächen zulässig. 

 

Die vom Plangebiet ausgehenden Geräusche führen an den Aufpunkten in der Nach-

barschaft zu Beurteilungspegeln, die die Anforderungen nach TA Lärm tags und nachts 

einhalten. Unzulässige Spitzenpegel sind nicht zu erwarten. Das Vorhaben fügt sich 

somit verträglich in die Geräuschsituation vor Ort ein. 

 

Weiter sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch den planinduzierten Zusatz-

verkehr auf öffentlichen Straßen zu erwarten.  

 

Insgesamt ist einzuschätzen, dass sich der Bebauungsplan bzw. die geplante Nutzung 

schallimmissionsverträglich am Standort einfügen lässt. 

 

Das schalltechnische Gutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH (Stand 

21.07.2023) ist Bestandteil des Bebauungsplans „Anger II“. Die darin enthaltenen Aus-

führungen und schalltechnischen Angaben sind zu beachten. 

Abweichungen im Nutzungskonzept der Teilbereiche SO 1, SO 2 und SO 3 sind in je-

dem Einzelfall mit den schalltechnischen Angaben abzugleichen bzw. auf Schall-

schutzverträglichkeit mit der angrenzenden, schutzbedürftigen Bebauung zu überprü-

fen. 

 

„An der Ostfassade der geplanten Betriebsleiterwohnung wird nachts der Orientie-

rungswert nach DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 durch den Straßenverkehrslärm der Ge-

meindeverbindungsstraße nach Hundsdorf bzw. Wolfsberg überschritten. Die Mindest-

anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109 „Schall-

schutz im Hochbau“ sind zu beachten. 

7. Denkmalschutz 

Innerhalb und im Umfeld des Geltungsbereiches sind keine Baudenkmäler oder Bo-

dendenkmäler bekannt. 

8. Grünflächen und Grünordnung 

8.1 Private Grünflächen 

Der westliche Teil des Sondergebietes ist als private Grünfläche festgesetzt. Hierbei 

handelt es sich um Wald, innerhalb dessen auf kleineren Teilflächen ein Übernachten 

mit Baumzelten (max. 10 Stück) ermöglicht werden soll. In diesem Bereich ist das Auf-

stellen von Hängezelten bzw. Hängezelten mit Befestigungsposten und Punktfunda-

menten zulässig, ebenso wasserdurchlässige Fußwegeverbindungen und Sitzgelegen-

heiten, eine Einzäunung und der geplante Waldaktionsplatz.  

 

Die gesamte bewaldete private Grünfläche ist ergänzend mit einem Erhaltungsgebot 

belegt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Waldeigenschaft auch innerhalb der 

privaten Grünfläche vollständig erhalten bleibt und flächige Rodungen nicht erfolgen. 

Zulässig ist der Waldumbau im Rahmen einer forstwirtschaftlichen Nutzung sowie 
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sämtliche Maßnahmen, die der Verkehrssicherung dienen. Rauchen ist zu untersagen. 

Innerhalb der Baumfallgrenze von 30m wird eine risikomindernde Waldrandbewirt-

schaftung festgesetzt. Um Gefährdungen der zeltenden Personen durch umstürzende 

Bäume aus den angrenzenden Waldflächen zu vermeiden, sind windwurfgefährdete 

Bäume zu entfernen und stattdessen ein gestufter Waldrand aus Bäumen und Sträu-

chern aufzubauen. Ein  

5 m-10 m-Streifen am östlichen Waldrand zum Sondergebiet hin soll als Gras-Kraut-

Saum und Brandschutzstreifen ausgebildet werden.  

 

Durch den Zeltplatzbetrieb liegt eine erlaubnispflichtige Änderung der Bodennutzungs-

art der Waldflächen vor. Das Inkrafttreten des Bebauungsplans ersetzt gemäß Art. 9 

Abs. 8 BayWaldG ein Rodungsgenehmigungsverfahren. 

 

Auf der privaten Grünfläche verlaufen diverse Rückegassen. Diese müssen für die Ei-

gentümer der hinterliegenden Grundstücke zugänglich sein. 

 

Ergänzend ist südlich des Geltungsbereichs eine private Grünfläche mit der Funktion 

als Rückhaltebecken festgesetzt. Das Rückhaltebecken soll in naturnaher Erdbauweise 

erstellt werden und dient der Aufnahme von unverschmutztem Oberflächenwasser aus 

dem Sondergebiet. Die Fläche ist ebenfalls naturnah zu gestalten und nur gelegentlich 

bei Bedarf zu mähen. 

8.2 Gestaltungsmaßnahmen  

Zur Gestaltung des Vorhabens und zur Eingriffsminimierung werden einzelne grünord-

nerische Maßnahmen festgesetzt, insbesondere Pflanzgebote sowie die Festsetzung 

heimischer Gehölze. 

 

Gemäß Grünordnungsplanung sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: 

 

Pflanzgebot Strauchhecke 

Heckenpflanzungen sind zur Abgrenzung gegenüber dem Gewerbegebiet im Norden 

vorgesehen. Hier sind ausschließlich gebietseigene Gehölze Vorkommensgebiet „5.2 

Schwäbische und Fränkische Alb“ zulässig. 

 

Empfohlen werden Straucharten der folgenden Artenliste 

Arten:  Hartriegel (Cornus sanguinea) 

  Hasel (Corylus avellana) 

  Weißdorn (Crataegus laevigata) 

  Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) 

  Liguster (Ligustrum vulgare) 

  Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 

  Faulbaum (Rhamnus frangula) 

  Berg-Johannisbeere (Ribes alpinum) 

  Hundsrose (Rosa canina) 

  Salweide (Salix caprea) 

  Holunder (Sambucus nigra) 

  Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 

 



Gemeinde Obertrubach, Lkr. Forchheim 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Anger II“ 

 

 

 

8 

Zur Bodenvorbereitung muss auf den Pflanzflächen feinerdereiches Oberbodenmateri-

al in einer Mächtigkeit von mindestens 0,25 m aufgebracht werden. Die zu pflanzenden 

Gehölze müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen entsprechen. Ausfäl-

le sind durch gleichwertige Nachpflanzungen zu ersetzen.  

 

 

Pflanzgebot Bäume 

 

Im Bereich der Pflanzgebote für Bäume sind hochstämmige gebietseigene Laubbäume 

zu pflanzen. Bei den zu pflanzenden Bäumen entlang der Gemeindeverbindungsstraße 

an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches ist ein Mindestabstand von 2,5 m zur 

20-kV-Kabeltrasse einzuhalten. 

 

Empfohlen werden Laubbäume der folgenden Artenliste. Die Einzelbaumpflanzungen 

dienen der Gestaltung der Baufläche.  

 

Arten: Winterlinde (Tilia cordata) 

 Spitzahorn (Acer platanoides) 

 Feldahorn (Acer campestre) 

 Hainbuche (Carpinus betulus) 

 Elsbeere (Sorbus torminalis) 

 

Qualität: Hochstämme mindestens 3 x verpflanzt mit Ballen, 

 Stammumfang 14/16 cm 

 

Baumscheibe: mindestens 8 qm / Baum 

 

 

Weitere grünordnerische Festsetzungen 

 

Ergänzend sind weitere umweltschützende Festsetzungen getroffen: 

 

- Pflanzung 1 Laubbaum pro Ferienhütte 

- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge wo mit dem Nutzungszweck vereinbar 

- Außenbeleuchtung nur insektenfreundlich (s.u.) 

- Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten 

- Versickerung von unverschmutztem Oberflächenwasser auf dem Gelände. 

 

Hinweise zur insektenfeundlichen Beleuchtung: 

a. Lichtfarbe bis max. 2700K  

b. Leuchten müssen so abgeschirmt sein, dass nur die Zielbereiche (Gehwege/ Stra-

ßen, Aufenthaltsbereiche oder ähnliches) beleuchtet werden. Streulicht nach oben 

sowie in angrenzende Bereiche, insbesondere der freien Natur, ist zu vermeiden  

c. Eine Beleuchtung von Baumkronen sollte aus Gründen des Artenschutzes generell 

unterbleiben  
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8.3 Eingriffsermittlung 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Rahmen der gemeind-

lichen Abwägung berücksichtigt. Die weitere Ermittlung und Beschreibung der Auswir-

kungen des Vorhabens und der Eingriffe befindet sich im Teil B Umweltbericht. 

 

 

Eingriffsminimierung 

 

Neben der Schaffung von Ausgleichsflächen erfolgt die Berücksichtigung der Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch folgende Maßnahmen: 

 

- Nutzung bereits befestigter bzw. gewerblich genutzter Teilflächen, 

- Festsetzung von Vorgaben zur Gebäudehöhe, 

- Festsetzung von zu erhaltenden Gehölzbeständen, 

- Pflanzgebote auf der Baufläche, 

- Festsetzung heimischer Gehölze, 

- Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge, 

- Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten sowie Nadelgehölzhecken 

- Festsetzung insektenfreundlicher Außenbeleuchtung. 

 

 

Ermittlung des Eingriffs und Bewertung der Eingriffsfläche 

 

Zur Ermittlung der Eingriffsintensität wurde die Nutzung des Bestands ermittelt (vgl. 

Anhang und Teil B) und die Funktionen der betroffenen Flächen für den Schutz der Na-

turgüter bewertet.  

 

Es handelt sich bei der Eingriffsfläche, teils um eine Fläche mit mäßig intensiv genutz-

tem Wirtschaftsgrünland. Innerhalb des Waldbestands sind nur geringe Eingriffe zu er-

warten. Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan als Gewer-

begebiet ausgewiesenen Teilfläche wird nicht als Eingriff bilanziert. 

 

Die Eingriffsbewertung erfolgt gem. Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“ von 2003. 

 

 

Bewertung der Eingriffsfläche – Grünlandfläche 

 

Schutzgut Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume Wirtschaftsgrünland, mäßig intensiv genutzt, Kategorie I-II  

 Nadelmischwald, Kategorie II 

Boden Alblehm, keine seltenen Böden, geringes Biotopentwick-

lungspotenzial, Kategorie I 

Wasser keine grundwasserzeigende Vegetation, versickerungsfähig, 

Kategorie I 

Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  

 Belastungsgebieten, Kategorie I  
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Landschaft offene Wiesenfläche, Fernwirkung, Kategorie II 

 

Gesamtbewertung Kategorie I-II 

 Flächen mit geringer bis mittlerer Bedeutung  

 für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 

Die Waldfläche ist nur von geringen örtlichen Eingriffen betroffen (mit Ausnahme der 

Teilfläche vom SO1 für den Waldschuppen). Für diesen Sonderfall wird eine pauschale 

Ausgleichsflächengröße ermittelt.  

 

Pro Standort für ein Hängezelt sowie für den geplanten Waldaktionsplatz wird mit etwa 

100 qm beeinträchtigter Fläche gerechnet (1.000 qm + 100 qm Sonstige Einrichtungen, 

also insgesamt 1.100 qm). Die Beeinträchtigung durch die Fußwege ist gering, diese 

sollen entlang der bestehenden Rückegassen verlaufen. 

 

Ermittlung Eingriffsschwere 

 

SO 1, GRZ > 0,35: Typ A (hoher Versiegelungsgrad, teils befestigte/verdichtete Fläche) 

SO 2, GRZ > 0,35: Typ A (mittlerer Versiegelungsgrad) 

SO 3, GRZ < 0,35: Typ B (sehr geringer Versiegelungsgrad) 

Verkehrsfläche: Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 

 

Festlegung des Ausgleichsfaktors 

 

Der Ausgleichsfaktor wird in Abhängigkeit der Versiegelung und der Wertigkeit der  

Flächen festgelegt (Typ A, Kategorie I, Spanne lt. Leitfaden 0,3 bis 0,6; Typ B, Katego-

rie I, Spanne lt. Leitfaden 0,2 bis 0,5; Typ A, Kategorie II, Spanne lt. Leitfaden 0,8-1,0). 

 

Die Eingriffsfläche für die Baumzelte etc. im Wald wird mit Faktor 0,5 ausgeglichen 

(hier erfolgt keine wesentliche Versiegelung). 

 

Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarfs 

(siehe Plan im Anhang) 

 

 Eingriffs- Ausgleichs- Ausgleichs- 

Teilfläche fläche faktor bedarf   

Teilfläche 1 948 qm x 0,6 569 qm 

Teilfläche 2 3.316 qm x 0,4 1.326 qm 

Teilfläche 3 992 qm x 0,1 99 qm 

Teilfläche 4 1.024 qm x 1,0 1.024 qm 

Waldfläche (pauschal) 1.100 qm x 0,5 550 qm 

      

Summe    3.568 qm 
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8.4 Ausgleichsflächen 

Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereiches 

 

Dem Eingriff durch die Bau- und Verkehrsflächen (siehe Beiplan) werden innerhalb des 

Geltungsbereichs eine Ausgleichsfläche mit einer Gesamtgröße von 645 qm zugeord-

net (Teilfläche der Fl.Nr. 253/2, Gmk. Geschwand).  

 

Entwicklungsziel: Baumreihe 

 

Maßnahme der Ausgleichsfläche:  

Pflanzung von 9 mittel-großkronigen heimischen Laubbäumen, Mindestqualität StU 

12/14,  

 

Pflege: Mahd des Grünlands ab 1.7. mit Mähgutabfuhr und ohne Düngung und Pflan-

zenschutz 

 

Die Ausgleichsfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollte von den sonsti-

gen Flächen "SO" abgegrenzt werden, z. B. mittels quer liegender Holzstämme oder 

Pflöcken. 

 

 

Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches 

 

Es ist eine ergänzende externe Ausgleichsfläche mit 2.923 qm erforderlich.  

 

Dem naturschutzrechtlichen Eingriff durch die Bau- und Verkehrsflächen wird außer-

halb des des Gemeindegebietes eine Ausgleichsfläche mit einer Gesamtgröße von 

2.923 qm zugeordnet (Teilfläche der Fl. Nr. 163, Gmk. Hundshaupten). Aufgrund der 

außermärkischen Lage erfolgt die Sicherung nicht durch Festsetzung sondern durch 

städtebaulichen Vertrag. 

 

Entwicklungsziel:  

- Entwicklung von mäßig extensiv genutztem, artenreichem Grünland. 

 

Die Fläche ist Teil eines fachlich geprüften Ökokontos und wurde bereits 2021 herge-

stellt bzw. die Aufwertung eingeleitet. 

8.5 Artenschutzprüfung 

Für den Bebauungsplan wurde eine überschlägige Artenschutzprüfung durchgeführt.  

 

Vorkommen streng geschützter Arten wären allenfalls in den Waldbeständen denkbar. 

Aufgrund des Zustands der Waldfläche (Fichtenforst, frisch durchforstet) ist allerdings 

nicht mit besonders empfindlichen oder seltenen Arten zu rechnen. Unter Beachtung 

der festgesetzten Rodungszeiträume kann das Tötungsverbot auch bezüglich häufige-

rer Arten ausgeschlossen werden.  

 

Im Bereich der Grünlandflächen sind aufgrund der Nähe der Straße und des Waldran-

des keine Bodenbrüter zu erwarten. Auch andere seltene und gefährdete Arten sind 

aufgrund des Zustands der Fläche nicht zu erwarten.  
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Das Vorkommen geschützter Arten oder deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann 

nicht pauschal aufgrund einer kürzlich erfolgten Durchforstung ausgeschlossen wer-

den. Sollten sich in dem überplanten Waldbestand Überwinterungsquartiere von Fle-

dermäusen befinden, kann das Tötungsverbot auch bei Baumfällungen innerhalb der 

festgelegten Zeiträume (01.09.-28. bzw. 29.02) einschlägig werden. Zu beachten ist 

weiterhin, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten unabhängig von der Jahreszeit oder 

einer aktuellen Belegung geschützt sind. Vor einer Fällung sollte folglich eine einzel-

fallweise Prüfung der artenschutzrechtlichen Situation durchgeführt werden. 
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-

leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03.11.2017 (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitpla-

nung, § 1a ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Um-

weltprüfung). 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Die Gemeinde Obertrubach plant aufgrund des Antrags des Vorhabensträgers südlich 

von Geschwand ein Sondergebiet Erholung mit der Zweckbestimmung Zeltplatz, Feri-

enhütten, Wohnmobilstellplätze.  

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabensträgers. Der Vorhabensträger hat kein 

anderweitiges Grundstück zur Verfügung, an dem die mit der Planung verfolgten Zwe-

cke mit geringeren Eingriffen in Natur und Umwelt möglich wären.  

 

Die Nutzung einer teils bereits als Gewerbegebiet ausgewiesenen Fläche stellt zudem 

aus Umweltgründen die bestmögliche Alternative dar, sie dient dem Flächensparen und 

der Verringerung der Beanspruchung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen. 

Sie vermeidet Eingriffe in Natur und Landschaft. Die forstwirtschaftlich genutzten Teil-

flächen des Geltungsbereiches werden nur gering genutzt, so dass auch hier keine er-

heblichen Eingriffe erfolgen. 

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-

gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkungen 

bewerten zu können (Bsp. Emissionen etc.).   

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 
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c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die 

nach europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt 

sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a), c) und d) 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 
Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-
reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet (Bio-
topkartierung, Artenschutzkartierung).  
 
Zum Schallschutz wurde ein Gutachten erstellt (s. Anhang). 
 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die o.g. Schutzgüter. Die einzelnen Schutzgüter 

wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei die Vorbelastun-

gen berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter wurden die Wirkungen des Vorha-

bens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 

umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose.  

 

Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 

 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tie-

re, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Ver-

fügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 
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ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorha-

ben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

 

 

Die Auswirkungen wurden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maß-

nahmen und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. Das Bundesimmissionsschutzge-

setz wurde durch Abstände zum nächstgelegenen Wohngebiet beachtet. Das Bundes-

bodenschutzgesetz wurde durch Anordnung der stärker bebauten und zu versiegeln-

den Bereiche im vorbelasteten gewerblich genutzten Teil berücksichtigt. 

4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedin-

gungen beeinflusst werden. 

 

Bewertungskriterien sind: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die 
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wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-

räume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

Wohnfunktion 
 
Im Wirkraum des Vorhabens liegen weiter nördlich schutzwürdige Wohnnutzungen in 

einem Wohngebiet. Der Geltungsbereich hat damit für die Wohnfunktion eine geringe 

Bedeutung, im geplanten Wohngebiet besteht aber hohe Empfindlichkeit. Der Abstand 

zum nächstgelegenen bestehenden Wohnhaus beträgt etwa 70 m, zum lt. Bebauungs-

plan nächstgelegenen möglichen Wohnhaus etwa 60 m. 

 

Funktionen für die Naherholung 
 
Der Geltungsbereich hat keine Bedeutung und Funktion für die Naherholung und Feri-

enerholung. Erholungseinrichtungen oder Wege fehlen.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Auswirkungen auf die Wohnfunktion 
 
Aufgrund der Abstände von ca. 60 m bzw. 70 m zum nächstgelegenen bestehenden 

oder möglichen Wohnhaus erfolgen keine erheblichen Auswirkungen auf die Wohn-

funktion durch die geplante Nutzung. Auf das Schallgutachten wird verwiesen. 

 

Auswirkungen auf die Naherholung 
 
Die geplante Errichtung einer Freizeitanlage wird sich positiv auf die Funktion der Ge-

meinde für die Naherholung und Ferienerholung auswirken.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Der Geltungsbereich ist im nordwestlichen Teil gewerblich als Lagerfläche genutzt und 

teils befestigt. Südlich davon befindet sich eine mäßig artenreiche Wirtschaftswiese, 

hier sind aufgrund des Zustands der Fläche keine seltenen Arten zu erwarten, auch 
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häufige bodenbrütende Vogelarten sind aufgrund der geringen Abstände zum Wald 

bzw. zur Straße auszuschließen. 

 

Im westlichen Teil befindet sich eine naturferne Waldfläche, überwiegend aus Fichten 

bestehend, hier sind Vorkommen waldbrütender Vogel- und Fledermausarten denkbar, 

aufgrund des Zustands der frisch durchforsteten Fläche aber eher unwahrscheinlich.  

 

Es ist deshalb ausschließlich mit dem Vorkommen relativ häufiger Pflanzen- und Tier-

arten zu rechnen. Zauneidechsenvorkommen sind aktuell nicht bekannt und konnten 

ihm Rahmen der allgemeinen Bestandsaufnahme auch nicht festgestellt werden.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung erfolgt vor allem im nordwestlichen Teil eine stärkere Bebauung und 

Versiegelung, hiervon sind überwiegend bereits befestigte und gewerblich genutzte 

Flächen betroffen.  

 

Im Bereich der südlichen Wiese gehen Flächen durch die geplanten Ferienhütten und 

Zuwegungen verloren, im Gegenzug werden hier aber Gehölze gepflanzt.  

 

In den westlichen Waldbestand erfolgen nur geringe Eingriffe durch die Möglichkeit des 

Aufstellens von Hängezelten in kleineren Teilbereichen. Die Waldeigenschaft ist zum 

Erhalt festgesetzt.  

 

Damit sind die Auswirkungen auf die Pflanzen und Tierwelt von geringer Erheblichkeit. 

Auch Verschlechterungen der Population streng geschützter Arten sind nicht zu erwarten.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

 

Im Geltungsbereich liegen teils durch Auffüllung mit Kalkschotter hergestellte künstli-

che Böden. Diese Böden sind nicht natürlich, haben eine geringe Seltenheit und ein 

geringes Biotopentwicklungspotenzial.  

 

Des Weiteren befinden sich teils als Grünland, teils als Wald genutzte Böden aus 

Alblehm und kreidezeitlichen Albüberdeckungen. Diese Böden haben eine mittlere, und 

der Wald auch höhere Natürlichkeit, geringe Seltenheit und ein eher geringes Bioto-

pentwicklungspotenzial. Das Ertragspotenzial ist mittel.  
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Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Konzentration der Bereiche mit größeren Bodeneingriffen auf den bereits als 

Lagerfläche genutzten Bereich mit gestörten Bodenverhältnissen werden die Eingriffe 

erheblich minimiert. In den übrigen Bereichen erfolgen nur geringe, im Waldbestand 

fast keine Bodeneingriffe. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Gewässer/Oberflächenwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Retentionsfunktion 

Einfluss auf das Abflussgeschehen 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer.  

 

Der Grundwasserhaushalt wird von den Schichten des Malm geprägt, der aufgrund 

seiner Durchlässigkeit für den sehr großen Grundwasserflurabstand verantwortlich ist. 

Die geringen Filterschichten bedingen eine hohe Empfindlichkeit des Grundwassers im 

Karst.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung sind keine Eingriffe in den Grundwasserhaushalt zu erwarten.  

 

Die Kläranlage des kommunalen Zweckverbandes Abwasserbeseitigung im Trubachtal 

nördlich von Egloffstein ist für klassische Abwässer ausreichend dimensioniert. Die 

Behandlung von Chemietoiletten-Inhalten ist grundsätzlich erst ab einer Mindestaus-

baugröße der aufnehmenden Kläranlage von 10.000 EW vorgesehen. Der Ausbau der 

Kläranlage des kommunalen Zweckverbandes Abwasserbeseitigung im Trubachtal 

nördlich von Egloffstein auf einen Ausbauzustand über 10.000 Einwohnern ist bis 

2024/2025 vorgesehen, so dass voraussichtlich mit Inbetriebnahme des Campingplat-

zes bzw. Wohnmobilstellplatzes eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung sicherge-

stellt ist.  
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Falls dies zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht der Fall sein sollte, sind ggf.  im 

Rahmen der Baugenehmigung Maßnahmen festzulegen, um, um nachteilige Auswir-

kungen durch die Einleitung der Chemietoiletteninhalte auf das Gewässer der Trubach 

und deren Lebensgemeinschaften zu minimieren. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimati-

sches Belastungsgebiet einzustufen. Die Freiflächen haben lokale Bedeutung als Kalt-

luftentstehungsgebiete und örtliche Funktionen für den Luftaustausch oder als Frisch-

luftleitbahn.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch den geringen Umfang von baulichen Maßnahmen sind keine erheblichen Aus-

wirkungen auf den örtlichen Luftaustausch zu erwarten. Die Waldfläche bleibt erhalten. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild wird nach folgenden Kriterien bewertet: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 

Der Geltungsbereich ist teils gewerblich vorbelastet, besondere landschaftsbildprägen-

de Elemente sind mit Ausnahme des Waldbestandes nicht vorhanden. Das Plangebiet 

liegt im Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst“. Die  von 
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der LSG-Verordnung ist in Aussicht gestellt. Zudem liegt das geplante Vorhaben im 

landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nr. 50 "Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner 

Forst".  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die geplanten Einrichtungen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes zu erwarten. Die bestehenden Waldbestände sind zum Erhalt fest-

gesetzt.  

 

Zur Gestaltung sind ergänzende Pflanzungen vorgesehen. Diese werden in wenigen 

Jahren in das Landschaftsbild im Geltungsbereich aufwerten.  

 
 

Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.7 Kultur- und Sachgüter 

Schützenswerte Bodendenkmäler oder andere Kultur-/Sachgüter sind nicht bekannt. 

4.8 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden. 

4.9 Fläche 

Fläche ist ein wertneutraler Begriff, der die zweidimensionale räumliche Ausdehnung als 

geographische Maßeinheit einer Raumeinheit definiert. Die Fläche des Geltungsberei-

ches ändert sich durch die Planung nicht. Es ändert sich die Art der Nutzung. Es handelt 

sich derzeit um als Holzlagerplatz genutzte Flächen, Wiesenflächen und eine Waldflä-

che. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung wird teils eine bestehende Lagerfläche beansprucht. In den anderen 

Bereichen findet keine erhebliche Neuversiegelung statt, die bewaldete Fläche wird ih-

re Waldeigenschaft behalten.  

 

Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben.  

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das Abwasser einschließlich der Chemietoiletteninhalte aus der Nutzung der bis zu 

max. 12 Wohnmobilstellplätze wird der Kläranlage des Zweckverbandes Trubachtal 

zugeführt. Von dieser wird das soweit technisch möglich gereinigte Abwasser der 
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Trubach zugeführt, die Bestandteil des FFH-Gebietes Nr. 6233-371 („Wiesent-Tal mit 

Seitentälern“) ist.  

 

Die Kläranlage Trubachtal wird 2024/2025 den erforderlichen Ausbauzustand errei-

chen. Um erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes zu vermeiden, sind im 

Rahmen der Baugenehmigung bzw. im Durchführungsvertrag gegebenenfalls Maßga-

ben vorzuschreiben, die bei der Bauausführung bzw. während des Betriebes zu beach-

ten sind, falls der Ausbau der Kläranlage nicht erfolgt ist.  

 

 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die Entsorgungsein-

richtungen der Gemeinde gesichert. Bezüglich der Chemietoiletten-Inhalte sind beson-

dere Vorkehrungen zu treffen (vgl. Schutzgut Wasser). Unverschmutztes Oberflächen-

wasser wird vor Ort versickert. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Die Nutzung erneuerbarer Energien durch Sonnenkollektoren ist möglich.  

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 

Die Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel werden berücksichtigt. Die Pla-

nung dient der Wiedernutzbarmachung einer bereits teils befestigten Fläche.  

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

 

Der Landschaftsplan stellt im Geltungsbereich keine besonderen Inhalte dar.  

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes werden durch eine energieeffiziente Gestaltung 

des Gebäudes berücksichtigt.  

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der 

folgenden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-

weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-

tel 4 ausführlich dargelegt. Während der Bauarbeiten ist nicht mit erheblichen Beein-

trächtigungen zu rechnen, da die Zufahrt zur Baustelle ausschließlich über das über-

geordnete Straßennetz möglich ist.  
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Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung, der Verursachung von Belästigungen  

 

Hinsichtlich der Auswirkungen durch Lärm wird auf den Abstand von mindestens 60 m 

zum nächstgelegenen Wohngebäude und das Schallgutachten verwiesen. Hinsichtlich 

der Emissionen von Licht, Wärme, Schadstoffen und Strahlung sind keine erheblichen 

Belastungen zu erwarten.  

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

 

Die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde und des Landkreises sowie überregiona-

ler Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und ausreichend, um erhebliche Auswir-

kungen durch Abfälle zu vermeiden. Bezüglich der Chemietoiletten-Inhalte sind hierbei 

ggf. befristet besondere Vorkehrungen zu treffen (vgl. Schutzgut Wasser). 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Katastro-

phenfällen zu rechnen ist. Die Karte der Georisiken des Bayer. Landesamts für Umwelt 

weist für den Bereich keine spezifischen Georisiken nach.  

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

 

Es sind diesbezüglich keine besonderen Auswirkungen zu erwarten. 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden. Die Auswirkungen durch Emis-

sionen werden durch Auflagen im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung minimiert.  

 

Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 

Es sind diesbezüglich keine besonderen Auswirkungen zu erwarten. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Die detaillierten Aussagen zur Eingriffsminderung und -vermeidung, zur Eingriffsbewer-

tung und die Ermittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen finden sich in Kap. 4 des 

Teils A der Begründung. Es sind knapp 0,4 ha Ausgleichsfläche festgesetzt. 
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8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit der Erhaltung des derzeitigen Zustandes zu 

rechnen. Für die Errichtung einer Freizeitanlage müssten gegebenenfalls anderweitige 

Flächen beansprucht werden.  

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, 

damit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Ab-

hilfemaßnahmen ergriffen werden können.  

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitoring 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-

hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen.  

 

Als Monitoringmaßnahme wird die Prüfung der Entwicklung der Ausgleichsflächen vor-

gesehen. Das Monitoring hat ein Jahr nach Bebauung zu erfolgen.  

10. Zusammenfassung 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren.  

 

Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Positive Auswirkungen auf die Erho-
lungsfunktion; keine negativen Auswir-
kungen auf die Wohnfunktion 

geringe Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt 

Keine Eingriffe in schützenswerte Berei-
che 

geringe Erheblichkeit 

Boden Keine größere Neuversiegelung zu er-
warten 

geringe Erheblichkeit 

Wasser Keine größere Neuversiegelung zu er-
warten 

geringe Erheblichkeit 

Klima Keine Eingriffe in klimatisch wirksame 
Bereiche vorgesehen 

geringe Erheblichkeit 

Landschaft Keine Eingriffe in landschaftsbildprä-
gende Waldbestände, Gestaltung einer 
Gewerbefläche 

geringe Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

und Wirkungsge-

füge 

Keine Flächen mit komplexem ökologi-

schem Wirkungsgefüge betroffen 

geringe Erheblichkeit  

Kultur- und Sach- Keine Betroffenheit -  
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Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

güter 

 

Nach Umsetzung der Bau- und Verkehrsflächen verbleiben nur Auswirkungen geringer 

Erheblichkeit auf die Schutzgüter. 

 

Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen wirksam gemindert. 

 

 

Guido Bauernschmitt 

Landschaftsarchitekt BDLA und Stadtplaner SRL 
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ANHANG 

 

1. Artenliste gebietseigener Gehölze 

2. Bestandsplan mit Eingriffsdarstellung (verkleinert) 

3. Vorhaben- und Erschließungsplan (verkleinert) 

4. Schalltechnische Untersuchung, IBAS Bayreuth vom 21.07.2023 

 

 

Anlage 1 

 

Artenliste gebietseigener Gehölze für Freiflächengestaltung 

 

 a) Großbäume 

  Acer platanoides Spitzahorn 

  Acer pseudoplatanus Bergahorn 

  Carpinus betulus Hainbuche 

  Quercus robur Stieleiche 

  Tilia cordata Winterlinde 

  Pinus sylvestris Waldkiefer 

 

 b) Mittelgroße und kleine Bäume 

  Acer campestre Feldahorn 

  Betula pendula Birke 

  Prunus avium Vogelkirsche 

  Salix caprea Salweide  

  Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

 c) Sträucher 

  Cornus sanguinea Hartriegel 

  Corylus avellana Hasel 

  Crataegus laevigata Weißdorn 

  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

  Ligustrum vulgare Liguster 

  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

  Rhamnus frangula Faulbaum 

  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 

  Rosa canina Hundsrose 

  Salix caprea Salweide 

  Sambucus nigra Holunder 

  Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
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Anlage 2: Bestandsplan mit Eingriffsdarstellung (verkleinert) 

 
Anlage 3: Vorhaben- und Erschließungsplan (verkleinert) 
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